
 
    

    

 

Landratsamt Nordhausen, 
Behringstraße 3, 99734 Nordhausen 

www.landkreis-nordhausen.de 
 
 

Kreissparkasse Nordhausen 
BIC: HELADEF1NOR 

IBAN: DE45 8205 4052 0035 0125 67 

Telefon: (0 36 31) 911-0 
Nur im Notfall Telefax verwenden:  
(0 36 31) 911-1119 
E-Mail: poststelle@lrandh.thueringen.de 
(Eine rechtsverbindliche Kommunikation mittels    -

E-Mail ist nur mit qualifizierter elektronischer 

Signatur zugelassen.) 

Commerzbank Nordhausen 
BIC: COBADEFFXXX 
IBAN: DE65 8204 0000 0604 4200 00 

 

 
 
 
 

 

 

LANDKREIS NORDHAUSEN 
FACHBEREICH BÜRO DES LANDRATES UND 
ZENTRALE DIENSTE 
 

  

 
 
Landratsamt Nordhausen  · Postfach 10 06 64 · 99726 Nordhausen  

 
 

  

Ihr Zeichen: 
 

 

 

Ihre Nachricht vom:  

Geschäftszeichen/ 

Kassenzeichen:  
10.7.12330-820603/26                                                      
(Bitte bei Zahlung und Schriftwechsel unbedingt 
angeben) 

Auskunft erteilt: Frau Hesse 

Fachgebiet: 10.7 BürgerServiceZentrum 

Dienstgebäude: Behringstraße 3, Haus 1 

Zimmer: 007 

Telefon: 03631/911-1701 

Bitte beachten Sie, dass eine rechtsverbindliche Kommunikation mittels E-Mail nur 

mit qualifizierter elektronischer Signatur zugelassen ist. 

E-Mail:                  
 

fahrerlaubnis@lrandh.thueringen.de 
 

Datum: 04.05.2026 
 

 
Landratsamt Nordhausen 
BürgerServiceZentrum 
Behringstraße 3 
99734 Nordhausen 
 
 
 
 
 
 
 

Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung 
 

Frau Ivonne Gerlach, geboren am  03.06.1982 in Eisenach, unbekannten Aufenthalts, letzte 
bekannte Anschrift: Bochumer Str. 12 99734 Nordhausen  

soll ein Bescheid nach § 3 StVG  (Erlassdatum: 16.04.2026), Aktenzeichen: 10.7.12330-
820603/26, des BürgerServiceZentrums zugestellt werden. 

Der Bescheid wird gemäß § 16 Abs. 1 der Hauptsatzung des Landkreises Nordhausen i. V. m. § 
16 Abs. 4 der Hauptsatzung des Landkreises Nordhausen i. V. m. i. V. § 1 des Thüringer Verwal-
tungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz (ThürVwZVG) i. V. m. § 10 Abs. 2 Verwaltungszu-
stellungsgesetz (VwZG) durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 

Das Schreiben kann im BürgerServiceZentrum des Landkreises Nordhausen, Behringstraße 3 in 
99734 Nordhausen, Zimmer 007, gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises zu den 
festgelegten Öffnungszeiten eingesehen werden. 

Durch öffentliche Bekanntmachungen kann zugestellt werden, wenn der Aufenthaltsort des 
Empfängers unbekannt ist. Die Ermahnung gilt nunmehr an dem Tag zugestellt, an dem seit dem 
Tag der Veröffentlichung zwei Wochen verstrichen sind. Durch die öffentliche Zustellung wird die 
Widerspruchsfrist in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Diese öffentliche Bekanntmachung ist auch im Internet auf der Seite www.landkreis-
nordhausen.de veröffentlicht. 

 

Im Auftrag 
 
 
 
Vopel 
Sachbearbeiter Bürgerservicezentrum 

veröffentlicht: 
 
ausgehangen: 
 
abgenommen: 

  


